
Haben sich die Vertragsparteien darauf geeinigt, dass einer
Partei (oder einem Dritten) das Bestimmungsrecht für eine
Leistung zustehen soll, ist der Vertrag trotz der bestehenden
(offen gebliebenen) Lücke hinsichtlich der Leistung wirksam
und nicht wegen eines offenen Einigungsmangels unwirksam
(Dissens). Der bzw. die Vertragspartner werden jedoch
durch die Grenze des § 315 I BGB bzw. § 316 I BGB
geschützt, dh, die Ausübung des Bestimmungsrechts muss
nach billigem Ermessen erfolgen.71 Entspricht die einseitige
Leistungsbestimmung billigem Ermessen, ist sie verbind-
lich.72 Die Leistungsbestimmung ist ein Gestaltungsrecht,
durch das der Inhalt des Schuldverhältnisses geändert bzw.
bestimmt wird.

Eine Sonderrolle nehmen sog. Gestaltungsgegenrechte ein.
Dies ist beispielsweise das Widerspruchsrecht des Mieters
gegen eine Kündigung gem. § 574 I 1 BGB. Allerdings be-
wirkt der Widerspruch des Mieters, für den die Kündigung
eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde, nicht,
dass damit die Kündigung unwirksam wird, sondern ledig-
lich, dass der Mieter gegen den Vermieter einen Anspruch
hat, von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses zu ver-
langen. Eine ähnliche Wirkung hat das Vertragsanpassungs-
verlangen einer Partei wegen der Störung der Geschäfts-
grundlage gem. § 313 I BGB. Daher sind diese Rechte keine
Gestaltungsrechte, sondern Ansprüche auf Vertragsfortfüh-
rung- bzw. -anpassung. Nur wenn die Anpassung des Ver-
trages nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar ist, steht
dem benachteiligten Teil ein Gestaltungsrecht in Form des

Rücktritts (§ 313 III 1 BGB) bzw. bei Dauerschuldverhält-
nissen in Form der Kündigung zu (§ 313 III 2 BGB).

F. DAS GESTALTUNGSRECHT IN KÜRZE FÜRS EXAMEN

Das Gestaltungsrecht ist kein Anspruch.73 Es unterliegt daher
nicht der Verjährung. Die zeitlichen Grenzen der Ausübung
von Gestaltungsrechten werden durch gesonderte Aus-
übungsfristen geregelt. Das Gestaltungsrecht wird in der Re-
gel durch Erklärung (teils durch bloßen Realakt) ausgeübt.
Oft, aber nicht zwingend, setzt das Bestehen eines Gestal-
tungsrechts einen Grund voraus. Wesensstiftendes Element
eines Gestaltungsrechts ist die Möglichkeit, durch einseitige
grundsätzlich zugangsbedürftige Erklärung auf die Rechts-
lage einzuwirken und diese (auch zulasten anderer) zu ver-
ändern. Die Ausübung eines Gestaltungsrechts erfolgt in der
Regel ohne die Beteiligung des betroffenen Gestaltungsgeg-
ners, zu dessen Lasten die Rechtslage geändert wird. Daher
ist diese Person besonders schutzwürdig bezüglich der Ein-
deutigkeit der Rechtsfolge. Daher sind Gestaltungsrechte
grundsätzlich bedingungsfeindlich – mit Ausnahme der feh-
lenden Schutzwürdigkeit des Erklärungsgegners, zB bei Po-
testativbedingungen, weil auf deren Eintritt der Gestaltungs-
gegner alleinigen Einfluss hat.

71 BeckOKBGB/Gehrlein, 73. Ed. 1.2.2025, § 315 Rn. 1; zum Schutzgedanken des
§ 315 BGB: BGHNJW 1963, 99 (100).

72 BeckOGK/Netzer, 1.2.2024, BGB § 315 Rn. 79.
73 Falsch wäre es daher, einen „Anspruch auf Rücktritt“ oder Ähnliches zu prüfen;

möglich sind „Ansprüche aus dem Rückgewährschuldverhältnis“.
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& SACHVERHALT

Der 16-jährige A ist stolzer Eigentümer eines Motorrollers. Eines Tages muss A diesen
wieder einmal Betanken. Die Eltern des A haben ihm am Morgen dieses Tages „erlaubt“,
seinen Roller voll zu tanken. A fährt daraufhin nachmittags an die Tankstelle des B, der jeden
Morgen bei Geschäftsbeginn die Zapfsäulen zum Tanken freischaltet. A fährt an die Zapfsäule
3. Da A seinen Roller über alles liebt, tankt er stets Super Plus, da dadurch die Lebensdauer
des Motors aufgrund der besseren Inhaltsstoffe von Super Plus länger ist, als wenn lediglich
Super 95 getankt wird. Aus Versehen nimmt er jedoch den Zapfhahn mit Super 95 aus der
Zapfanlage, in der Meinung, dass es sich dabei um den Zapfhahn mit Super Plus handelt.
Beim Herausnehmen des Zapfhahns wird zwar der Preis pro Liter an der Anzeige der Zapf-

* Der Verfasser ist Akademischer Rat a. Z. am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Bernd Kannowski an der Universität Bayreuth. Die
Klausur wurde als Abschlussklausur an der Universität Bayreuth gestellt und wies bei einer Teilnehmerzahl von 238 einen Schnitt
von 5,7 Punkten auf.
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anlage angezeigt. Dieser beträgt 1,66 EUR pro Liter Super 95, den A auch wahrnimmt. A
bemerkt dadurch jedoch seinen Fehler nicht, sondern freut sich einfach über den heute sehr
günstigen Preis. A tankt 5 Liter zu einem Preis von insgesamt 8,30 EUR. Als A den Zapfhahn
wieder in die Zapfsäule einstellt, fällt sein Blick auf die Beschriftung des Zapfhahns und er
bemerkt, dass er statt Super Plus Super 95 getankt hat. Da er Angst hat, Super 95 würde der
Langlebigkeit des Motors seines Rollers schaden und er deshalb an den Vertrag nicht
gebunden sein möchte, ruft er seine Eltern an, da seine Mutter M Rechtsanwältin ist. Diese
teilt A im Beisein des Vaters V und mit dessen Zustimmung mit, dass A dem Tankstellen-
inhaber erklären solle, er werde den Kaufpreis nicht bezahlen, da er sich hinsichtlich des
getankten Kraftstoffs geirrt habe. A begibt sich sodann in die Tankstelle. Dort arbeitet L, ein
Angestellter des B, der ein Namensschild mit der Aufschrift „Mitarbeiter L“ trägt. Gegenüber
diesem erklärt A, dass er den Kaufpreis für den Tankvorgang an Säule 3 nicht bezahlen werde,
da er Super Plus tanken wollte und lediglich aus Versehen Super 95 getankt habe und sich
deshalb an den Kaufvertrag nicht gebunden fühle. L dagegen, der die Minderjährigkeit des A
erkennt, meint, dass er nicht glaube, dass A aufgrund seiner Minderjährigkeit zu einer solchen
Erklärung berechtigt sei. Die seiner Meinung nach erforderliche „Erlaubnis“ der Eltern des A
wolle er schriftlich haben. A entgegnet, dass eine schriftliche Erlaubnis seiner Eltern nicht
erforderlich sei. Eine solche werde A weder heute noch in Zukunft vorlegen, was er tatsäch-
lich auch nicht tut.

Bearbeitervermerk: Kann B von A Zahlung von 8,30 EUR für die fünf Liter Super 95 nach § 433 II BGB
verlangen? Dabei sind alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen – gegebenenfalls hilfsgutachter-
lich – zu prüfen.

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass L für die Empfangnahme solcher Erklärungen wie der des A von
B bevollmächtigt ist.

& LÖSUNG

B könnte gegen A einen Anspruch auf Zahlung der 8,30 EUR aus § 433 II BGB haben.

A. ANSPRUCH ENTSTANDEN

Dies setzt voraus, dass zwischen A und B ein wirksamer Kaufvertrag iSd § 433 BGB über die
5 Liter Super 95 zustande gekommen ist. Ein Kaufvertrag besteht, wie jeder Vertrag, aus zwei
inhaltlich übereinstimmenden Willenserklärungen, Antrag und Annahme, iSd §§ 145, 147
BGB (MüKoBGB/Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 10. Aufl. 2025, § 145 Rn. 4).

I. Antrag des B durch Freischalten der Zapfsäule

Im Freischalten der Zapfsäule bei Geschäftsbeginn, an der A getankt hat, könnte ein wirk-
samer Antrag des B iSd § 145 BGB liegen. Ein Antrag ist eine empfangsbedürftige Willens-
erklärung, die im objektiven Tatbestand die essentialia negotii enthält und so formuliert ist,
dass der Empfänger den Vertrag mit einem einfachen „Ja“ zustande bringen kann (Mü-
KoBGB/Busche, 10. Aufl. 2025, § 145 Rn. 6).

1. Tatbestand

Es müsste sich somit um eine Willenserklärung handeln, die die essentialia negotii enthält.
Eine Willenserklärung ist eine private Willensäußerung, die auf die Herbeiführung einer
Rechtsfolge gerichtet ist (MüKoBGB/Armbrüster, 10. Aufl. 2025, Vor. § 116 Rn. 4).

a) Essentialia negotii

Es müssten zunächst die essentialia negotii im Zeitpunkt der Abgabe des Antrags hinrei-
chend bestimmt sein. In Betracht kommt als Antrag hier das Freischalten der Zapfsäule.
Problematisch dabei ist, dass in diesem Zeitpunkt weder die Person des Vertragspartners
noch Art und Menge der Kaufsache „Super 95“ bzw. Kraftstoff und deshalb auch Kauf-
gegenstand und Kaufpreis nicht feststehen. Ausreichend ist es jedoch, wenn die essentialia
negotii im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung aus objektiven Umständen hinreichend
bestimmbar sind (MüKoBGB/Busche, 10. Aufl. 2025, § 145 Rn. 6). Hier richtet sich die
Erklärung des B an jede Person, die vorbeikommt und sich zum Tanken entschließt. Auch
die Menge der Kaufsache „Super 95“ und dadurch auch der Kaufpreis sind nach objektiven
Umständen im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung, hier dem Aufstellen bzw. Bereit-
stellen der Zapfsäule durch B, gegeben, da Kaufgegenstand eben diejenige Menge an Kraft-
stoff ist, die der Kunde in sein Fahrzeug füllt, und der Kaufpreis sich aus dem im
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